
  4.2 Kündigung durch Träger 
Ein wichtiger Kündigungsgrund seitens des Trägers liegt insbesondere vor, wenn 
durch den Besuch des Kindes die Unversehrtheit der anderen Kinder erheblich  
 gefährdet ist, 
die Personensorgeberechtigten trotz zweimaliger schriftlicher Abmahnung mit der 
 Einrichtung ihrer Kostenbeiträge im Verzug sind, 
 die Personensorgeberechtigten wiederholt und trotz Abmahnung vertragliche 
 Anzeige- u. Nachweispflichten nicht einhalten und/oder gegen Regelungen der  
 Ordnung / Satzung für die Tageseinrichtung verstoßen. 
 
 
 
5. Beitrag und Öffnungszeiten 
 
Die Beiträge werden per Einzugsermächtigung erhoben. 
 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag   07.00 - 16.30 Uhr   

  
Ferienregelung siehe Aushang im Eingangsbereich 
 
Beiträge: 
   Über 3 bis 4 Stunden        85,--€ 
   Über 4 bis 5 Stunden                               93,--€ 
                                 Über 5 bis 6 Stunden        101,-€  
                   Über 6 bis 7 Stunden                              109,-€ 
                                 Über 7 bis 8 Stunden                               117,-€ 
                                  Über 8 bis 9 Stunden                              125,-€ 
       
 
 
 
 
 
Für Geschwisterkinder ist der Beitrag 1/3 weniger! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. Aufsichtspflichten 
 Der Weg zum Kindergarten und nach Hause unterliegt der 

Aufsichtspflicht der Eltern. Bei Kindern, die nicht persönlich der 
anwesenden Erzieherin übergeben werden, beginnt die Aufsichtspflicht 
des Kindergartens erst zu dem Zeitpunkt, an dem die Erzieherin von der 
Anwesendheit des Kindes Kenntnis erhält. 

 
 Für mitgebrachte Gegenstände der Kinder wird keine Haftung 

übernommen. 

 
7. Unfallversicherung 
 Während des Kindergartenbereiches besteht gesetzlicher 

Unfallversicherungsschutz, ebenso auf direktem Weg zwischen Wohnung 
und Kindergarten. Wegeunfälle müssen dem Kindergarten sofort 
gemeldet werden. 

 
8. Versäumnisse 
 Bei Versäumnissen ist dem Kindergarten spätestens am zweiten Tag 

Nachricht zu geben. Fehlt ein Kind länger als 14 Tage ohne 
Entschuldigung, so kann der Kindergartenplatz anderweitig vergeben 
werden. 

 
 Krankheitsverdächtige Kinder dürfen den Kindergarten nicht besuchen. 

Bei ansteckender Erkrankung, auch von Geschwistern, ist der 
Kindergarten sofort zu benachrichtigen. Bei ansteckenden Erkrankungen 
ist ein Attest erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
9. Zusammenarbeit Elternhaus- Kindergarten 
 
 Elternabende finden mehrmals im Jahr statt. Die Einladung dazu hängt offen 

im Eingangsbereich aus. 
 
Elternbeirat: Dieser wird jährlich gewählt. Er vermittelt Anregungen und Wünsche von 

Seiten der Eltern, berät und unterstützt 
 den Vorstand und die Erzieherinnen. 
 
10. Träger des Kindergartens 
 
 Die Namen der Vorstandsmitglieder finden Sie als Anschlag im Eingangsbereich 

des Kindergartens. 
 
 Auszug aus der Satzung des Kindergartenvereines: 
 
§ 2 Der Verein ist überkonfessionell und überparteilich. 
§ 5 Ein Erziehungsberechtigter des im Kindergarten angemeldeten Kindes erwirbt 

mit dessen Aufnahme die Mitgliedschaft des Vereines. 
§ 10  Die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. 
 
 
 
 
 
     Kindergartenverein Traunreut e.V. 
       Franz-Schubert- Str. 17 
       83301 Traunreut 

Tel.: 08669/ 4877 
 
 

 

     
 

 
 
        Kindergartenordnung 
 

1. Aufnahmealter 
Aufgenommen werden Kinder im Alter von 2,5- 6 Jahren. Ein Anspruch auf einen 
Kindergartenplatz besteht nicht.  

 
2. Aufnahmevoraussetzungen 
Vor der Aufnahme des Kindes müssen im Kindergarten vorliegen: 

1. Anmeldebescheinigung 
2. Ärztliches Zeugnis (Art.27 des bayerischen Kindergartengesetzes) 
3. Erklärung über die Kenntnisnahme der Kindergartenordnung, des 

Hygieneplanes und der Konzeption 
Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 
 

3. Mitzubringen sind: 
1. Hausschuhe  
2.  gesunde Brotzeit ( keine Süßigkeiten!) 

 



4.1  Abmeldung 
Eine Abmeldung ist nur zum Ende des Kindergartenjahres möglich (31. August).  
Auch Vorschulkinder bezahlen bis einschließlich Monat August. Im Übrigen gilt 
eine Kündigungsfrist von 6 Wochen zum übernächsten Monat. Ab März ist jedoch eine 
Kündigung im laufenden Kindergartenjahr nicht mehr möglich. 
Eine Kündigung ist schriftlich zu beantragen.  
 
 


